
 

 

 

 



 

 





§ 8 

 

(1) Der Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses Neuemoor hat dafür Sorge zu tragen, dass die Terrasse 

nach 22 Uhr zum allgemeinen Aufenthalt nicht mehr genutzt wird. Die Fenster zur Terrasse sind nach 

22 Uhr geschlossen zu halten. Verstöße gegen diese Regelung sind eine Ordnungswidrigkeit nach § 10 

Absatz 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und können mit einer Geldbuße 

bis 5.000 Euro geahndet werden.  

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.


